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Berlin / November 2016 

DORA-Vorschlag der Kom-
mission: Proportionalität 

Fehlanzeige 
Im September 2020 veröffentlichte die Europäische 
Kommission (KOM) ihr langerwartetes Digital Fi-
nance Package, welches zusätzlich zu den Strate-
giepapieren für Digitale Finanzen und für den Zah-
lungsverkehr auch zwei Legislativvorschläge zu 
Kryptowerten (MiCA) und zur Digital Operational 
Resilience im Finanzsektor (DORA) enthält. Auch 
wenn der BVR die Maßnahmen der Kommission im 
Allgemeinen begrüßt, so geht der Kommissions-
vorschlag zu DORA doch weit über den reinen Har-
monisierungsansatz hinaus und vergisst dabei das 
so wichtige Prinzip der Proportionalität. 

Dabei ist eines ganz klar: Der BVR begrüßt die Har-
monisierung der verschiedenen Regulierungsansätze 
im Bereich der Cyberresilience. Die aktuellen Vor-

schläge der Kommission gehen allerdings weit dar-
über hinaus und beinhalten Einzelregelungen, die an 
Stelle der aktuell gültigen prinzipienorientierten Vor-
gaben treten würden. Zudem bietet die vorgeschla-

gene Verordnung im Gegensatz zu den bisher gelten-
den Leitlinien keine Möglichkeiten der Berücksichti-

gung nationaler Besonderheiten.  

Zwar enthält der Kommissionsvorschlag gewisse Aus-
nahmeregelungen für sogenannte „Micro-enterpri-
ses“, diese lassen sich aber nicht vom deutschen Ban-
kenmarkt nutzen, denn auch sehr kleine Volks- und 

Raiffeisenbanken fallen nicht unter die Definition.  

Über die zur Umsetzung der Verordnung vorgesehe-
nen Regulatory Technical Standards (RTS) der Europä-

ischen Aufsichtsbehörden (ESAs) ist zudem eine noch 
weitergehende Regelungsdichte zu erwarten. Der 
BVR spricht sich gegen eine solche gesetzliche Me-
thodenfestlegung über RTS aus, da insbesondere im 

IT-Sicherheitsumfeld eine kurzfristige Anpassungsfä-

higkeit der Methoden und Praktiken erforderlich ist. 

Positiv hervorzuheben ist dagegen die angedachte 
Harmonisierung des Meldewesens bei Sicherheitsvor-
fällen, da diese eine Vereinheitlichung der unter-

schiedlichen Meldevorschriften und Templates er-
möglicht. Wichtig ist, dass die bestehenden Anforde-
rungen an ein Vorfallreporting u.a. aus der PSD2 und 
der NIS-Richtlinie durch das neue Reporting vollstän-

dig abgedeckt werden. 

Ferner begrüßen wir grundsätzlich die Idee eines 
neuen Aufsichtsrahmens für kritische europaweit tä-

tige Informations – und Kommunikationstechnik 
(IKT)-Dienstleister. Diese sollte auf international tätige 
Dienstleister ausgerichtet werden. Für national tätige 
IKT-Dienstleister sollte eine Prüfung weiterhin durch 

nationale Aufsichtsbehörden erfolgen, da diese die 

nationalen Gegebenheiten genauestens kennen.  

Unter Artikel 26 schlägt die Kommission zudem die 

Vorgabe einer sog. Multi-Vendor-Strategie für IKT-
Dienstleister vor. Diese Regelung würde den Mehr-
wert von zentralen Auslagerungsfunktionen in Insti-
tutsgruppen und Verbünden reduzieren. Die Banken 

der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben die 
Entwicklung und den Betrieb der IT an einen zentra-
len IT-Dienstleister ausgelagert, der im Besitz der Ban-
ken ist, sodass diese ihre Anforderungen über stan-

dardvertragliche Formen hinausgehend geltend ma-
chen können. Eine solche Auslagerung ermöglicht 
eine Risikominderung durch die Erhöhung der techni-
schen Professionalität und muss auch weiterhin mög-

lich sein. 

Schließlich ist darauf zu achten, dass dem Markt ge-

nügend Zeit für die Umsetzung der neuen Regelun-
gen eingeräumt wird. Der BVR spricht sich deshalb 
für eine Verlängerung der Umsetzungsfristen von 

zwölf auf 36 Monate aus.  

BVR-Position: 

 Der BVR begrüßt den Harmonisierungsansatz im 
Bereich der Cyberresilience. Die aktuellen Vor-
schläge gehen aber weit darüber hinaus. 

 Die Ausnahmeregelung für sogenannte micro-
enterprises ist nicht ausreichend.  

 Die vorgesehenen RTS würden die Regelungs-
dichte noch verstärken. 

 Die Harmonisierung im Meldewesen wird positiv 
bewertet.  

 Überwiegend national tätige IKT-Dienstleister 
sollten national beaufsichtigt werden.  

 Zur DK-Stellungnahme
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Digital Finance Strategy 

Auch die Digital Finance Strategy ist Teil des Digital Finance Package der Europäischen Kommission. Der BVR be-

grüßt die Initiative, welche die Bedeutung der Digitalisierung im Finanzsektor bestätigt. Dabei beschreitet die EU-
Kommission den richtigen Weg, bei der Realisierung digitaler Finanzdienstleistungen auf starke europäische Mark-
teilnehmer zu setzen. Der BVR unterstützt zudem das Ziel grenzüberschreitende innovationsfreundliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Dabei ist sicherzustellen, dass sich die Aufsichtspraktiken und EU-Gesetzgebungsverfah-

ren weiterhin am Leitgedanken der Technologieneutralität orientieren, um angemessene Regeln auch auf zukünf-
tige Technologien anwenden zu können. Das Bekenntnis der Kommission zum Prinzip „Gleiches Geschäft, gleiche 
Risiken, gleiche Regeln“ ist ausdrücklich zu begrüßen. Bei der Reduzierung der Fragmentierung des europäischen 
Binnenmarktes befürwortet der BVR die Schaffung einer europaweiten rechtlichen Interoperabilität digitaler Iden-

titäten, insbesondere auch im nationalen Recht.  Zur DK-Stellungnahme 

Märkte für Kryptowerte (MiCA) 

Zusätzlich zu dem Legislativvorschlag zur Digital Operational Resilience im Finanzsektor (DORA), hat die Europäi-
sche Kommission einen Legislativvorschlag über Märkte für Kryptowerte (MiCA) vorgeschlagen. Der Vorschlag ist 
ein wichtiger erster Schritt, denn er macht klar, dass Kryptowerte nicht außerhalb der Rechtsordnung stehen, son-
dern ebenso wie Vermögenswerte in der nicht-digitalen Welt gesetzlichen Regelungen unterliegen. Für die euro-

päische Finanzmarktstabilität ist insbesondere wichtig, dass auch für digitale Werte vergleichbare aufsichtsrechtli-
che Regeln gelten wie für nicht-digitale Assets. Die Schaffung eines Rechtsrahmens ist daher zu begrüßen.  

 Zur DK-Stellungnahme 

EU Retail Payments Strategy 

Schließlich ist auch eine EU Retail Payments Strategy der Kommission Teil des Pakets. Aus Sicht des BVR sollte diese 
vor allem europäische Marktinitiativen unterstützen. Der derzeitige Rechtsrahmen für Zahlungsdienste, wie die 
Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) und die SEPA-Verordnung, bieten bereits eine angemessene Rechtsgrundlage für 
die wettbewerbsorientierte Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs. Der Gesetzgeber sollte darauf achten, dass 

rechtliche Änderungen die Gestaltungsfreiheit für Produkte nicht weiter einschränken, um die Rahmenbedingun-
gen der Marktinitiativen und somit den Erfolg gemeinsamer europäischer Lösungen nicht zu gefährden. Innovatio-
nen, wie die sekundenschnelle Echtzeit-Überweisung („Instant Payments“) in Ergänzung zu den bestehenden klas-
sischen Zahlungsinstrumenten, werden vom Markt und den Kunden gut angenommen. Neue Lösungen und 

Dienste, die darauf aufbauen, werden aktuell von der europäischen Kreditwirtschaft entwickelt.  

 Zur DK-Stellungnahme  

 

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken 

und Raiffeisenbanken (BVR)   

ist der Spitzenverband der genossenschaftlichen Kre-

ditwirtschaft in Deutschland. Dazu zählen die fast 900 

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, 

PSD Banken, Kirchenbanken und weitere Sonderinsti-

tute wie die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. 

Präsidentin des BVR ist Frau Marija Kolak. Weitere Mit-

glieder des Vorstandes sind Gerhard Hofmann und 

Dr. Andreas Martin. Der BVR vertritt bundesweit und 

international die Interessen der Genossenschaftlichen 

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Inner-

halb der Gruppe koordiniert und entwickelt der BVR 

die gemeinsame Strategie der Volksbanken und Raiff-

eisenbanken. 

 

 

Er berät und unterstützt seine Mitglieder in rechtli-

chen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fra-

gen. Der BVR betreibt ferner zwei institutsbezogene 

Sicherungssysteme. Dies ist zum einen die 100-pro-

zentige Tochtergesellschaft „BVR Institutssicherung 

GmbH“, welche das amtlich anerkannte Einlagensiche-

rungssystem darstellt, und zum anderen die freiwillige 

„Sicherungseinrichtung des BVR“ – das älteste Ban-

kensicherungssystem Deutschlands. Der BVR ist aktiv 

in Berlin, Bonn und Brüssel. Informationen zum BVR 

und seinen Themen erhalten Sie über  

bvr-europa@bvr.de oder unter +32 (0)228 69843 

oder auf der Website www.bvr.de. 
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